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ZI. ...................... :t" ................ -GEI19 ..... r.J. Salzburg, am 3.3.1994 
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Betrifft: Erlassung eines Bundesgesetzes über die Studienrichtung 

Zahnmedizin (Zahn Med - StG 1994). 
Stellungnahme 

Die Österreichische Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichts
chirurgie als Interessensvertretung des Faches Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie ist durch die Neuordnung der zahnmedizinischen 
Ausbildung direkt und vital betroffen, da die Voraussetzung zur 
Erlangung des Facharztes für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie den 
Abschluß der medizinischen und zahnmedizinischen Qualifikation 
darstellt . 
Diese in Österreich geltende Regelung (hier bisher Dr.med.univ. + 
Facharzt für Zahn-, Mund- und Ki eferhejl kunde) wi rd sich nun zwangs-
1 äufi g durch di e Ei nführung ei ner Stud"ienri chtung Zahnmedi zi n dem inder 
EU geltenden Standard der Doppelapprobation (Dr.med. + Dr.med.dent.) 
angleichen müssen. 
Die Österreichische Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichts
chirurgie vertritt die Ansicht, daß die völlige Trennung des Zahn
medizinstudiums vom Medizinstudium vom ersten Tag an eine fahrlässige 
Verschwendung von Universitätsresourcen und eine unzumutbare Vergeudung 
von Lebensjahren darstellt. 
Sie tritt daher vehement für einen gemeinsamen ersten Studienabschnitt 
für Medizin und Zahnmedizin ein. Sie schließt sich in diesem Sinne 
vollinhaltlich der Stellungnahme der Studienkommission der Medizinischen 
Fakultät der Universität Innsbruck vom 9.2.1994 an und unterstützt den 
Abänderungsvorschlag des Gesetzestextes vom 17.1.1994 als einzige 
Möglichkeit, die Ausbildung zum Facharzt für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie mit voller Kompatibilität zur EU und damit die 
Versorgung der österreichischen Bevölkerung auf diesem wichtigen 
Fachgebiet sicherzustellen. 
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der Österreichischen Gesellschaft für 
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